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Je nach Sichtbarkeit der 

zuge putzten Verankerungs-

stelle und der Gewichtung 

der ästhetischen An-

forderungen der Fassaden-

fläche ist eine Nach-

besserung gerecht fertigt 

oder eben nicht.  

(Bild: SMGV)

 ■ Bauarbeitenverordnung (BauAV)
 ■ Suva-Merkblätter, -Checklisten und 

-Broschüren
 ■ Schweizerisches Strafgesetzbuch 

(StGB).

In der Fachinformation werden die re-
levanten Bestimmungen zur Regelung 
der Verantwortlichkeiten, der Sicherheit 
der Arbeitnehmenden sowie der Leis-
tungen für den Abbau von Fassadenge-
rüsten und das Zuputzen von Veranke-
rungsstellen auszugsweise aufgeführt. 
Hier ein paar Beispiele:

 ■ In den Vertragsbedingungen des 
Schweizerischen Gerüstbau-Unter-
nehmer-Verbandes (SGUV) ist zum 
Thema «Schliessen der Veranke-
rungsstellen» Folgendes festgehal-
ten: Der Gerüstbauunternehmer 
ist für das Schliessen von Gerüst-
verankerungsstellen nicht fachkun-
dig. Wenn der Gerüstbauunterneh-
mer dennoch mit der Schliessung 
der Verankerungsstellen beauftragt 
wird, ist im gesetzlich zulässigen 
Rahmen jegliche Haftung des Ge-
rüstbauunternehmers für mangel-
hafte Schliessungen der Veranke-
rungsstellen ausgeschlossen.

 ■ In der Bauarbeitenverordnung (Bau-
AV) ist unter anderem geregelt, 
dass Bauarbeiten so geplant wer-
den müssen, dass das Risiko von 
Berufsunfällen, Berufskrankheiten 
oder Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen möglichst klein ist und die Si-
cherheitsmassnahmen, namentlich 

Zuputzen von Gerüst- 

Verankerungsstellen

Text Peter Seehafer und Christoph Fontana An fast jeder verputzten Fassade hat es sie, aber sie sollten nicht sichtbar 

sein. Gerüst-Verankerungsstellen sind nur dann ein Thema, wenn sie unschön 

zugeputzt und somit störend zu erkennen sind. Damit die daraus folgenden 

Diskus sionen faktenbasiert geführt werden können, stellt der SMGV seinen 

Mitgliedern ab zirka Mitte Mai eine neue Fachinformation zur Verfügung.

Das Wichtigste vorab: Es ist ratsam, das 
Vorgehen beim Zuputzen von Gerüst-Ver-
ankerungsstellen gut zu planen. Wäh-
rend dieser Arbeiten werden an die Aus-
führenden von gesetzlicher Seite sehr 
hohe Anforderungen bezüglich Arbeits-
sicherheit gestellt. Deshalb enthält die 
Fachinformation Hinweise zu den recht-
lichen Grundlagen für Arbeiten auf Ge-
rüsten sowie zur Ausschreibung, Aus-
führung und Beurteilung von zugeputz-
ten Verankerungsstellen.

Das Ziel, eine schlanke und auf we-
sentliche Fragen beschränkte Fachinfor-
mation zu verfassen, ist «leider» nicht 
erreicht worden. Das Risiko für Absturz-
unfälle bei Arbeiten auf dem Gerüst ist 
hoch und die Folgen eines solchen Un-
falles sehr gravierend. 22 der 9000 Ab-
sturzunfälle pro Jahr in der Schweiz en-
den tödlich. Grund genug, der Sensibi-
lisierung des Lesers bezüglich dieser 
rechtlichen Grundlagen und deren Um-
setzung auf dem Bau zu Beginn der Fach-
information grossen Wert beizumessen.

Rechtliche Grundlagen

Für Arbeiten auf Gerüsten kommen 
im Wesentlichen folgende rechtlichen 
Grundlagen zum Tragen:

 ■ Obligationenrecht (OR)
 ■ Normen des SIA
 ■ Verordnung über die Unfallver-

hütung (VUV)

Die Autoren Peter Seehafer und Christoph Fontana sind 
Bereichs leiter Technische Dienste Maler- und Gipser-
gewerbe des SMGV.
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Ausschreibung

Im NPK Malerarbeiten aussen ging die 
Ausschreibung für das Zuputzen von Ge-
rüst-Verankerungsstellen bisher ganz 
vergessen. Im NPK 342 Verputzte Aus-
senwärmedämmung und im NPK  348 
Aussenputze sind die Leistungsbe-
schreibungen mit «Löcher in Fassaden 
nachträglich schliessen» und «Zuputzen 
von Gerüst-Verankerungsstellen» sehr 
knapp ausgefallen.

Die neu veröffentlichte Fachinfor-
mation enthält Vorschläge, wie die Be-
schreibung dieser Leistungen in Zukunft 
transparent und gut erklärt ausgeschrie-
ben werden kann. Die Vorschläge wer-
den auch in die betroffenen NPK auf-
ge nommen.

Qualität braucht genügend Zeit

Allgemeine Hinweise zu Verankerungs-
stellen sind in Punkt  3 der Fachinfor-
mation zu finden. Sie geben Antworten 
auf Fragen wie: «Welchen Einfluss ha-
ben Gerüstverkleidungen?» oder «Wie 
können Verankerungsstellen vermieden 
werden?»

Das Zuputzen von Verankerungsstel-
len ist dann in Punkt 4 beschrieben. Ein 
sehr wichtiger Hinweis oder gar eine Ein-
schränkung wird in Punkt 4.1 gemacht. 
Der sehr hohe Zeitdruck für das Zuput-
zen der Verankerungsstellen während 
der Demontage des Fassadengerüsts 
verunmöglicht in vielen Fällen eine op-
timale Ausführungsqualität. So ist also 
oft nicht das Unvermögen der Ausführen-
den für die ungenügende Ausführung ver-

bei der Verwendung von Arbeitsmit-
teln, eingehalten werden können.

 ■ Weiter in der BauAV: […] in jedem 
Fall ein Schutzhelm mit Kinnband 
zu tragen ist bei Arbeiten mit einer 
persönlichen Schutzausrüstung ge-
gen Absturz (Seilsicherung).

 ■ Auch ist in der BauAV zu finden, 
dass Gerüstverankerungen oder die 
anderweitigen Fixierungen fortlau-
fend dem Gerüstaufbau oder -ab-
bau folgend zu montieren oder zu 
entfernen sind.

In den Merkblättern der Suva sind dann 
die Bestimmungen etwas detaillierter 
aufgeführt. Zum Beispiel wird die per-
sönliche Schutzausrüstung gegen Ab-
sturz (PSAgA) beschrieben und auf die 
zu beachtenden Punkte hingewiesen. 
Und wem dies jetzt schon etwas zu viel 
ist, dem sei noch dies gesagt: Wer vor-
sätzlich bei der Leitung oder Ausfüh-
rung eines Bauwerkes oder eines Abbru-
ches die anerkannten Regeln der Bau-
kunde ausser Acht lässt und dadurch 
wissentlich Leib und Leben von Mitmen-
schen gefährdet, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe be-
straft (StGB, Art. 229, Gefährdung durch 
Verletzung der Regeln der Baukunde). 
Grund genug, sich entsprechend zu in-
formieren und zu verhalten!

Planung und Ausführung

Für das Zuputzen von Verankerungsstel-
len während der Demontage des Fas-
sadengerüsts ergeben sich aus den 

gesetzlichen Bestimmungen, Verord-
nungen und Normen folgende Verant-
wortungen und Massnahmen.

Zuerst sind hier die Grundlagen zur 
Planung der entsprechenden Arbeiten 
aufgeführt:

 ■ Planen der Arbeiten (BauAV)
 ■ Sicherheitsmassnahmen bestim-

men (BauAV, SIA 118)
 ■ Absturzsicherungsmassnahmen 

in Werkvertrag aufnehmen (BauAV, 
SIA 118)

 ■ Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzept erstellen (BauAV).

Hinsichtlich der Ausführung der betref-
fenden Arbeiten gelten folgende Bestim-
mungen:

 ■ Einhalten der Anzeigepflicht für 
Mängel am Fassadengerüst (OR, 
Art. 370)

 ■ Überprüfen der Wirksamkeit der 
Schutzmassnahmen und Schutzein-
richtungen (VUV)

 ■ Bestimmungsgemässe Verwendung 
von Arbeitsmitteln (VUV)

 ■ Schutzhelmtragpflicht einhalten 
(BauAV)

 ■ Absturzsicherungsmassnahmen 
umsetzen (BauAV)

 ■ Verankerungen dem Gerüstabbau 
folgend entfernen (BauAV)

 ■ Persönliche Schutzausrüstung ver-
wenden (PSA)

 ■ Ausführung der Arbeiten mit Anseil-
schutz (PSAgA)

 ■ Einhalten der anerkannten Regeln 
der Baukunde (StGB, Art. 229).

Bei Arbeiten auf Gerüsten 

sind viele verschiedene 

rechtli che Grundlagen und 

Sicherheits massnahmen zu 

beachten.  

(Grafik: Suva)
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führungsqualität gestellt, ist dem Unter-
nehmer auch die dazu nötige Zeit zu ge-
ben, um diese hohen Anforderungen 
erfüllen zu können. Wer die benötigte Zeit 
nicht hat, beziehungsweise nicht zur Ver-
fügung stellt, muss mit dem sich dadurch 
ergebenden Resultat leben können.

Zuputzstelle bleibt Zuputzstelle

Für die Streitfrage, ob eine Nachbesse-
rung gerechtfertigt ist oder nicht, steht 

antwortlich, sondern die fehlende Zeit, 
welche für das sorgfältige Zuputzen mit 
entsprechenden Trocknungszeiten der 
Materialien notwendig wäre.

Alternativen sind aber möglich und 
werden aufgezeigt. Sie sind jedoch nicht 
immer realisierbar. Wichtig ist diese Tat-
sache im Zusammenhang mit der unter 
Punkt 5 beschriebenen Beurteilung von 
zugeputzten Verankerungsstellen. Wer-
den sehr hohe Anforderungen an die Aus-

Sto-Gerüstankerverschluss: Fassade ohne sichtbare Spuren

(Sto) Gerüstankerlöcher zu verschlies-
sen, war bisher oft sehr zeitaufwendig 
und das optische Ergebnis unbefrie-
digend. Mit dem Sto-Gerüstankerver-
schluss lässt sich das Problem im Hand-
umdrehen lösen.

Wenn das Gerüst abgebaut wird, 
steht ein Bauwerk meist kurz vor der Voll-
endung. Wo die Gerüstanker an der Fas-
sade befestigt waren, sind jedoch noch 
Löcher zu verschliessen. Für den Hand-
werker eine optische und technische He-
rausforderung, denn auch bei Schlagre-
gen soll die Wand absolut dicht sein.

Strukturierter Verschlussstopfen

Übliche Dichtsysteme halten in diesem 
Punkt oft nicht, was sie versprechen. 
Mit dem Gerüstankerverschluss von Sto 
können Gerüstankerlöcher zuverlässig, 
schnell und kostengünstig abgedichtet 

werden. Sein spezieller Verschlussstop-
fen ist bereits mit den gängigen Putz-
Oberflächenstrukturen von Verputzen 
versehen. So haften Anstriche perfekt 
und der CEP-Dübel verschwindet nahe-
zu unsichtbar in der Wand. 

Vier Schritte

Bei der Verarbeitung stellt der Gipser mit 
dem CEP-Fräser eine Vertiefung her und 
trägt zur zusätzlichen Sicherheit eine 
leichte Kleberschicht auf die Frässtelle 
auf. Danach wird der Gerüstankerver-
schluss durch Rollen und Drücken mit 
der Hand komprimiert und bündig einge-
führt. Der am Rand austretende Kleber 
wird abgestrichen und bildet einen ab-
schliessenden Rand. Zum Schluss folgt 
das Überstreichen des Gerüstankerver-
schlusses mit der entsprechenden Fas-
sadenfarbe. Fertig.

in der Fachinformation eine Entschei-
dungshilfe in Form einer Tabelle zur Ver-
fügung. Je nach Sichtbarkeit der zuge-
putzten Verankerungsstelle und Gewich-
tung der ästhetischen Anforderungen an 
die Fassadenfläche ist eine Nachbesse-
rung gerechtfertigt oder eben nicht. Eine 
zugeputzte Verankerungsstelle bleibt 
aber immer eine Zuputzstelle, die nie 
dieselbe Struktur und Homogenität auf-
weisen kann wie die übrige Fläche.

Minimaler Aufwand, 

maximal e Abdichtung.

(Bild: zVg)


